
Golden Goal Club – FC Ruggell  
Reglement für Drittanlässe im Vereinslokal 
 
15. Juni 2010 
 

 
 
 
 
 

Drittanlässe im Vereinslokal des FC Ruggell 
 
 
Die Gemeinde Ruggell hat dem FC Ruggell die Nutzung des Clubraums auf der 
Freizeitanlage Widau übertragen. Der FC Ruggell hat für das Vereins-Catering einen 
speziellen Verein gegründet, den Golden Goal Club, der für die Betreuung des Clubraums (= 
Vereinslokal des FC Ruggell) zuständig ist. 
 
Auszug aus dem „Benutzungsreglement für Gemeindeliegenschaften“ der Gemeinde Ruggell: 
Link: http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/20091211080524.pdf 
 

 
 

 
 
Reinigungskosten werden durch die Gemeinde Ruggell separat in Rechnung gestellt.  
 
 
Kontaktaufnahme   
e-mail an  ggc@fcruggell.li  
Angabe:  Name, Adresse, Art der Veranstaltung, 

Datum, Beginn und Ende des Anlasses,  
notwendige Vorbereitungszeit und -arbeiten 

Verantwortliche Personen: 
   für die Durchführung 
   aus dem Vorstand des Golden Goal Clubs 

 
Franz Haldner 
Markus Schaper 

 
 
Für eine Planung von Drittanlässen sollten Sie frühzeitig mit uns Kontakt aufnehmen.  
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Reglement des FC Ruggell bezüglich Duchführung von Drittanlässen 
 

1. Das Clublokal des FC Ruggell kann gegen Entgelt für Drittanlässe genutzt werden. 
Anfragen sind per mail an ggc@fcruggell.li zu stellen.  

 
2. Für private Veranstaltungen von Vereinsmitgliedern des FC Ruggell oder des Golden 

Goal Club gelten keine speziellen Regeln, sie sind wie andere Drittanlässe zu 
behandeln.  

 
3. Der Spielbetrieb und damit verbundene Kioskbetrieb hat immer Vorrang vor jedem 

Drittanlass.  
Terminzusagen sind erst dann möglich, wenn die Spieltermine der entsprechenden 
Saison fixiert wurden. Langfristige Terminzusagen sind deshalb häufig nicht möglich.  

 
4. Ein Drittanlass ist nur möglich, wenn ein Kioskverantwortlicher des Golden Goal 

Clubs zum gewünschten Termin verfügbar ist (Vorgabe der Gemeinde Ruggell). Der 
Zeitaufwand ist entsprechend der Vorgabe der Gemeinde Ruggell mit 50 
CHF/Arbeitsstunde zu vergüten. Für die reine Aufsicht ohne Mitarbeit werden 35 
CHF je Stunde in Rechnung gestellt.   
Zusatzdienstleistungen des Aufsichtspersonals werden extra in Rechnung gestellt. 
Der Kioskverantwortliche ist in der Lage, das Catering des beabsichtigten Anlasses zu 
übernehmen.  

 
5. Im Falle des Einbezugs eines externen Caterers ist zusätzlich zur Raummiete die 

Arbeitszeit abzugelten, die mit dem Herrichten des Clubraums für einen externen 
Drittanlass vor und nach dem Anlass aufgewendet werden muss.   
Wird das Catering durch den Verein erbracht, so richtet der Verein das Clublokal 
kostenlos her.  

 
6. Die Küchenbenutzung durch einen externen Caterer ist nicht möglich.  

Da aufgrund des durchgehenden Kioskbetriebs durch den Golden Goal Club die 
Küche jederzeit einsatzbereit sein muss ist es erforderlich, dass Geräte und Maschinen 
funktionieren und bereitliegen und die Küche strengen Hygieneanforderungen 
entspricht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies bei einem Einbezug eines externen 
Caterers nicht gewährleistet ist. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der Verein selbst 
in höherem Umfang Kücheninvestitionen vorgenommen hat. 

 
7. Die Nutzung von vereinseigenen Gläsern und Kaffeegeschirr ist nur möglich im Falle 

eines Getränkebezugs durch den Golden Goal Club. Die Nutzung von vereinseigenem 
Geschirr ist nur möglich im Falle eines Caterings durch den Golden Goal Club.   

 
 
 
Stand: 17.06.2010 
Das Reglement wird durch den Vorstand des Golden Goal Clubs regelmässig überarbeitet und 
angepasst; altere Versionen des Reglements verlieren ihre Gültigkeit. 
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